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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vor Ihnen liegt der erste Dresdner Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf lokaler Ebene. Diese Charta lädt ein, sich öffentlich zur Gleichstellung von Frauen und Männern als 

Grundsatz jedweder Demokratie zu bekennen. 

Ist dies denn nicht mittlerweile selbstverständlich? Und heißt Gleichberechtigung, wie sie das Grundgesetz der Bundes-

republik Deutschland im Artikel 3 und die Verfassung des Freistaates Sachsen im Artikel 18 formulieren, denn nicht automa-

tisch Gleichstellung? Wie sieht die Realität der gleichen Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben denn aus? Stichpunkte 

wie „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Häusliche Gewalt“, „Stereotype Rollenklischees“, „Lohngefälle“, „Elternzeit“ 

oder „Lebenslanges Lernen“ stehen stellvertretend für (Lebens-)Bereiche, in denen nachweislich tagtäglich bewusst 

und/oder unbewusst geschlechtsbedingte Ungleichbehandlungen stattfinden. 

Sie werden mir Recht geben, dass hier noch einige Steine im Weg liegen und gesellschaftlich, politisch sowie ökono-

misch bedingte Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern überwunden werden müssen. 

 

Denn Unterschiedlichkeit darf nicht zur Ungleichbewertung und/oder -behandlung führen. 

 

Dresden will anders denken. Dresden ist dabei Steine aus dem Weg zu räumen. 

 

Die Stadt Dresden setzt sich intensiv für einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang miteinander ein. Denn Ver-

schiedenheit bereichert, macht die Gemeinschaft lebenswert, schafft Platz für neue Gedanken, öffnet für andere Lebens-

weisen, macht neugierig auf bisher Unbekanntes. Das heißt aber auch, Unterschiede auszuhalten. Aufmerksamkeit und 

Sensibilität sind maßgeblich auf dem Weg zu einer tatsächlichen Gleichberechtigung Aller, die unsere Gesellschaft ausma-

chen und wo jeder Mensch selbstbestimmt leben kann. 

 

Der 1. Dresdner Gleichstellungs-Aktionsplan ist ein Instrument auf diesem Weg. Er wurde am 19. März 2015 im Dresdner 

Stadtrat beschlossen. Er ist Ergebnis des Beitritts Dresdens zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern auf lokaler Ebene 2012. Der Aktionsplan gilt zunächst für zwei Jahre. Er formuliert Ziele und Maßnahmen für die 

Handlungsbereiche Partizipation/Demokratie, Bildung/Soziales, Kultur, Stadtplanung und Erwerbstätigkeit/Wirtschaft. Der 

Aktionsplan gilt für 100 Prozent der Dresdner Bevölkerung. Er wird fortgeschrieben, erweitert, öffentlich begleitet – Ihre 

Belange zählen! Also: Mischen Sie sich ein und diskutieren Sie mit!  

 

 

 

 

Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah 

Gleichstellungsbeauftragte für Frau und Mann 
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4 

 

Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern  
auf lokaler Ebene 

Im Jahr 2006 veröffentlichte der Rat der Regionen und Gemeinden Europas (RGRE) die Europäische Charta für die Gleich-

stellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (siehe Anlage).
1
 Sie wendet sich an die kommunalen Entscheidungstra-

genden und lädt diese ein, die Charta zu unterzeichnen, sich damit formell und öffentlich zum Grundsatz der Gleichstellung 

von Frauen und Männern zu bekennen sowie die in der Charta niedergelegten Ziele innerhalb ihre Hoheitsgebiets voranzu-

bringen. Gerade die kommunale Ebene ist ein wesentlicher Ort, wo Demokratie am direktesten erfahren sowie Daseinsvor-

sorge gewährleistet wird und der städtischen Gesellschaft wegweisende Impulse verliehen werden können. 

 

Inhaltlich widmet sich die Charta grundlegenden Ausführungen zur Gleichstellung (dazu gehören beispielsweise die Fest-

stellung des Grundrechts der Gleichstellung von Frauen und Männer, die Bekämpfung von Diskriminierungen, die Einbezie-

hung der Geschlechterperspektive, die Verankerung von Gender Mainstreaming), um anschließend 30 Artikel zu deren 

Umsetzung zu formulieren. Diese erstrecken sich auf kommunalpolitisch relevante Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Sozia-

les, Kultur, Mobilität, Wirtschaft, Sicherheit.
2
 Einige dieser aufgeführten Bereiche besitzen in Deutschland aufgrund von 

Bundes- oder Landeszuständigkeiten lediglich teilweise kommunale Relevanz (z. B. Schulwesen, Menschenrechte). Die 

Regularien der europäischen Charta sind dabei so gestaltet, dass diesen Besonderheiten der Mitgliedsstaaten Rechnung 

getragen wird. Des Weiteren bleiben Anzahl und Auswahl der gemäß dieser Charta relevanten Themen den einzelnen 

Kommunen überlassen. 

Dresdens Abwägungsprozess zum Beitritt 

„Zustimmung“ – so lautete schließlich das Ergebnis eines verwaltungsinternen Abwägungsprozesses zum Charta-Beitritt. 

Zur Vorgeschichte: Bereits im Verlauf des Jahres 2011 behandelte die interne geschäftsbereichsübergreifende Arbeitsgrup-

pe Gender Mainstreaming (AG Gender Mainstreaming) unter Leitung des Beigeordneten für Allgemeine Verwaltung in 

Vertretung der Oberbürgermeisterin einen möglichen Beitritt der Landeshauptstadt Dresden zur Europäischen Charta. Die 

Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied des Gremiums. Im Ergebnis des Abwägungsprozesses der AG Gender 

Mainstreaming zeigte sich, dass in der Breite der kommunalen Aufgabenfelder die Artikel der Europäischen Charta bereits 

im Wesentlichen mit entsprechenden regelmäßig aktualisierten gleichstellungsrelevanten Maßnahmen untersetzt sind – 

was als Konsequenz des Stadtratsbeschlusses zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Dresdner Stadtverwaltung 

aus dem Jahr 2003 zu werten ist. Jedoch erfolgt die Implementierung dieser Querschnittsaufgabe in den einzelnen Ge-

schäftsbereichen mit unterschiedlicher Intensität.  

 

 

                                                                        
1
 Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Eine Charta für die Lokal- und Re-

gionalregierungen Europas zur Förderung des Einsatzes ihrer Kompetenzen und Partnerschaften mit dem Ziel der Schaffung 
von mehr Gleichheit für ihre Bevölkerung. Erarbeitet und gefördert vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas und 
seinen Partnern, Brüssel/Paris 2006. 
2
 Vgl. ebd., Teil III, Seite 10 - 31. 
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Daher konstatierte die AG Gender Mainstreaming nach intensiver Prüfung des gegenwärtigen Sachstandes, der vorhande-

nen gleichstellungsrelevanten Aktivitäten, der Vorteile und Synergien eines Beitritts, der Verantwortlichkeiten in der Steue-

rung und Umsetzung des Prozesses sowie der notwendigen Ressourcen, dass ein Beitritt der Landeshauptstadt Dresden zu 

begrüßen ist. 

 

Aus Sicht der AG Gender Mainstreaming bietet die Charta zunächst ein geeignetes Instrument, die Umsetzung weiterer 

Maßnahmen von Gender Mainstreaming sowohl in der Personalpolitik als auch in den Fachplanungen der einzelnen Fach-

ämter, -bereiche und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden zentraler zu steuern, besser zu verzahnen und nachhal-

tig zu vertiefen, ohne zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt zu haben. Die Federführung dieses gesamten Prozesses 

liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden. 

 

Neben dieser fachlichen Kanalisierung bündelt die Charta des weiteren zeitlich Verantwortung in den Bereichen Gender 

Mainstreaming, interne Frauenförderung, kommunale Gleichstellungsarbeit sowie Antidiskriminierung. Sie verbindet ge-

setzliche Standards und vereinfacht somit die Erstellungen bisheriger einzelner und terminlich voneinander unabhängiger 

Arbeits- und Informationsmaterialien sowie Berichtsbögen zur Umsetzung und nachhaltigen Verankerung von Gender 

Mainstreaming in der Landeshauptstadt Dresden. 

 

Mit diesen Voraussetzungen
3
 unterstützt die Charta drittens die Umsetzung nachstehender strategischer Ziele der Ober-

bürgermeisterin. Sie 

 

 intensiviert den Zusammenhalt und den Gemeinsinn der Bürgerschaft sowie die Weiterentwicklung von serviceorien-

tierter Bürgernähe der Verwaltung (sympathische Bürokratie). 

 fördert das Anliegen, die Landeshauptstadt als junge kinderfreundliche Stadt, die Familien und junge Fachkräfte an-

zieht, weiter zu etablieren und stärkt somit den Wirtschafts- und Forschungsstandort. 

 begleitet den Abbau von offenen oder verborgenen Diskriminierungen und befördert somit ein demokratisches, solida-

risches und weltoffenes Klima. 

 trägt dazu bei, Dresden als bekannte europäische Metropole auch auf dem Gebiet der Gleichstellung besser zu profilie-

ren. 

 

Und nicht zuletzt eröffnet die Charta der Landeshauptstadt Dresden die Möglichkeit, die vorhandenen vielfältigen gleich-

stellungspolitischen Aktivitäten öffentlichkeitswirksamer - unter einem „europäischen Dach“ - zu präsentieren. 

  

                                                                        
3
 Vgl. dazu Gender Mainstreaming - der Weg zum Ziel. Ein Arbeitsmaterial. Hrsg. v. Haupt- und Personalamt/Büro der Ober-

bürgermeisterin, Dresden 2. überarb. Auflage 2011, Seite 7. 
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In der Stadtratssitzung vom 21./22. Juni 2012 wurde der Beitritt der Landeshauptstadt Dresden zur Europäischen Charta für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene beschlossen (V1567/12 vom 6. März 2012; Beschluss-Nr. 

SR/042/2012 vom 13. September 2012). Der Beitritt wurde am 12. September 2012 durch Unterzeichnung der Beitritts-

erklärung seitens der Oberbürgermeisterin ratifiziert. Damit bekennt und verpflichtet sich die Landeshauptstadt Dresden, 

die in der Charta niedergelegten Verpflichtungen innerhalb ihres Hoheitsgebietes umzusetzen. 

 

Dazu gehören
4
: 

 

 Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht. 

 Vielfältige Diskriminierungen und Benachteiligungen müssen bekämpft werden, um die Gleichstellung von Frauen und 

Männern zu garantieren. 

 Die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen ist eine der Grundbedingungen 

einer demokratischen Gesellschaft. 

 Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen ist von grundlegender Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern. 

 Die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Aktivitäten von Lokal- und Regionalregierungen ist für die Förde-

rung der Gleichstellung von Frauen und Männern erforderlich. 

 Entsprechend dotierte Aktionspläne und Programme sind notwendige Instrumente zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern. 

 

Der Stadtrat beschloss am 19. März 2015 mit dem ersten Dresdner Gleichstellungs-Aktionsplans die strategischen Hand-

lungsschwerpunkte der städtischen Gleichstellungspolitik für zwei Jahre und beauftragte die Verwaltung mit deren Umset-

zung. Die mit dem Aktionsplan verbundene (regelmäßige) öffentliche Berichterstattung zu dessen Realisierung sowie den 

Abschlussbericht geben nach Ablauf dieses Zeitraums Aufschluss über die erzielten Fortschritte und bilden gleichzeitig die 

Basis für die (Weiter-)Entwicklung chronologisch anschließender Aktionspläne. 

Der Erstellungsprozess des Aktionsplanes 

Den Vorgaben der Gleichstellungs-Charta entsprechend wurde innerhalb eines zweijährigen Zeitraumes (ab Beitritts-

Unterzeichnung) seitens der AG Gender Mainstreaming unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten ein erster 

Aktionsplan entwickelt. Er legt Ziele, Indikatoren, Maßnahmen und Prioritäten sowie Verantwortlichkeiten für die folgen-

den zwei Jahre als Umsetzungsperiode fest. 

 

Der Entstehung des ersten Aktionsplanes ging eine detaillierte Bestandsaufnahme bisheriger, innerhalb der Stadtverwal-

tung ausgeübter, gleichstellungsrelevanter Aktivitäten sowie deren Zuordnung zu einzelnen Handlungsfeldern und Artikeln 

der Gleichstellungs-Charta voraus. 

 

 

                                                                        
4
 Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (wie Anm. 1), Teil I: Grundsätze, 

Seite 7/8. 

Dresdens Charta-Beitritt,  
Erarbeitung und Verabschiedung des  
1. Gleichstellungs-Aktionsplanes 
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Daraufhin wurden in einem Abwägungsprozess aufgrund der unterschiedlichen Intensität der thematischen Umsetzung in 

den einzelnen Geschäftsbereichen folgende Handlungsfelder für den ersten Aktionsplan ausgewählt: 

 

 Partizipation/Demokratie 

 Bildung/Soziales 

 Kultur 

 Stadtplanung 

 Erwerbstätigkeit/Wirtschaft 

 

Diese wurden mit folgenden Artikeln der Gleichstellungs-Charta untersetzt: 

 

 Partizipation/Demokratie: 

 Artikel 6 „Kampf gegen Stereotype“ 

 Artikel 10 „Vielfältige Diskriminierungen oder Benachteiligungen“ 

 Artikel 11 „Rolle als Arbeitgeber“ 

 Artikel 22 „Geschlechterspezifische Gewalt“ 

 Bildung/Soziales: 

 Artikel 13 „Bildung und lebenslanges Lernen“ 

 Artikel 14 „Gesundheit“ 

 Artikel 16 „Kinderbetreuung“ 

 Kultur: 

 Artikel 20 „Kultur, Sport und Freizeit“ 

 Stadtplanung: 

 Artikel 26 „Mobilität und Verkehr“ 

 Erwerbstätigkeit/Wirtschaft: 

 Artikel 27 „Wirtschaftliche Entwicklung“ 

 

Der genaue Wortlaut und die inhaltliche Untersetzung der einzelnen Artikel der Gleichstellungs-Charta sind im nachstehen-

den Aktionsplan wiedergegeben. 

 

Zu diesen Handlungsfeldern und Artikeln wurden Ziele, Indikatoren sowie Maßnahmen formuliert, Prioritätensetzungen 

bestimmt und fachliche Zuständigkeiten zugeordnet. Im Dialog mit den einzelnen Fachbereichen stand stets die Realisier-

barkeit der Umsetzung der Maßnahmen innerhalb des Zweijahreszeitraumes im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist 

die Priorisierung der angeführten Maßnahmen nach den Angaben „sehr hoch - hoch - mittel“ nicht im Sinne einer Hierar-

chisierung zu verstehen, sondern Folge einer entsprechenden Einstufung des Realisierungsgrades (Machbarkeit) innerhalb 

der einzelnen Geschäftsbereiche sowie Fachämter. 

 

Ein in sämtlichen Artikeln des Aktionsplanes verankerter Indikator, verstanden als Messinstrument, welches als statistisch 

verwertbares Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung, einen eingetretenen Zustand o. Ä. dient, sind die geschlechterdif-

ferenzierten Daten. Aus ihnen als aussagefähigster Basis resultieren sowohl die Analyse der Geschlechterverhältnisse und 

der daraus abgeleiteten gleichstellungsrelevanten Maßnahmen als auch deren Wirksamkeit, welche sich in der Statistik 

widerspiegelt. Aus diesem Grund ist dieser Indikator das wichtigste, da aussagefähigste, Element. Zum Tragen kommen im 

Aktionsplan die jeweiligen geschlechterdifferenzierten statistischen Untersetzungen der einzelnen Geschäftsbereiche, 

welche bei Bedarf seitens der Kommunalen Statistikstelle der Stadtverwaltung entsprechend ergänzt werden können. 

 

Allerdings können diesbezüglich lediglich Daten zu Frauen und Männern erhoben werden. Aus diesem logistischen Grund 

und darüber hinaus dem Grundsatz der Charta von Gleichstellung zwischen Frauen und Männern entsprechend entschied 

die AG Gender Mainstreaming, den Aktionsplan zunächst anhand dieser beiden Geschlechter auszurichten. Der umfassende 

LSBTTIQ*
5
-Ansatz wird Gegenstand künftiger Aktionspläne sein. 

 

                                                                        
5
 LSBTTIQ* = Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queer und sonstige. 
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Über Einführung und Umsetzung des Prozesses von Gender Budgeting - definiert als Gleichstellung von Frauen und Män-

nern hinsichtlich der Ressourcenverteilung sowohl unter monetär-ökonomischem (Geld) als auch unter priva-

tem/unbezahltem (Zeit) Aspekt - in der Landeshauptstadt Dresden wurde sich in der AG Gender Mainstreaming bereits 

2011 auf eine modellhafte Erprobung in einzelnen Geschäftsbereichen respektive Fachämtern verständigt. Im Zuge der 

Erstellung des Aktionsplanes und aufgrund der statistischen Grundlagen prüft exemplarisch der Geschäftsbereich Sozia-

les/Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen (EB Kita) - mit Unterstützung durch die Gleichstellungsbeauftragte und dem 

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften - die Methodik der praktischen Anwendung von Gender-Budgeting. 

 

Im Vorfeld der Erstellung des Aktionsplanes wurden zahlreiche Meinungen aus der Öffentlichkeit (Frauen- und Männerein-

richtungen sowie deren Netzwerke, Fraktionsgespräche, Homepage der Gleichstellungsbeauftragten) eingeholt, um eine 

breite gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden seitens der AG Gen-

der Mainstreaming (mithin aus fachlicher Sicht der zuständigen Ämter) geprüft. Die Diskussion ergab, dass eine Vielzahl der 

angeregten Maßnahmen bereits Bestandteil bestehender gleichstellungsrelevanter Aktivitäten ist, einzelne Vorschläge 

verwendet und Manches als nicht angezeigt oder realisierbar eingestuft werden konnte bzw. musste. 

 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen sind miteinander verflochtene Querschnittsaufgaben, welche auch als solche gedacht 

und umgesetzt werden müssen. Aus diesem Grund wurde respektive wird der Aktionsplan sowohl mit dem Konzept zur 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in der Landeshauptstadt Dresden (2015 bis 2010) - Integrationskon-

zept - als auch mit der Fortschreibung des Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - UN-

BRK - und dem Lokalen Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz und gegen Extremismus der Landeshauptstadt 

Dresden - LHP - verzahnt. Darüber hinaus wurden die jeweils für einzelne Handlungsbereiche bzw. Artikel des Aktionsplanes 

relevanten und bereits bestehenden, aktuellen Instrumente (beispielsweise Bibliotheksentwicklungsplan, Bildungsbericht, 

Handlungskonzept Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben, Integriertes Stadtentwicklungskonzept - INSEK Zukunft Dresden 

2025+, Kulturentwicklungsplan, Sportentwicklungsplanung, Verkehrsentwicklungsplan - VEP) unter gleichstellungspoliti-

schen Aspekten in die Aktionsplan-Erstellung einbezogen. 

 

Konsequent verfolgt führt dieser Ansatz zu einer Weiterentwicklung von serviceorientierter Nähe der Verwaltung zu Bürge-

rinnen und Bürgern, zur Etablierung der Landeshauptstadt als familienfreundliche Stadt des Wissens und des Könnens 

sowie zur Beförderung von Gemeinsinn als Ziel, Dresden als lebenswerte Stadt mit allen Bürgerinnen und Bürgern wahrzu-

nehmen. 
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Erster Aktionsplan der Landeshauptstadt Dresden 
Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern  
auf lokaler Ebene 

Artikel 6 - Kampf gegen Stereotype 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, Vorurteile, Praktiken und sprachliche Wendungen sowie Bilder 

zu bekämpfen und so weit wie möglich zu verhindern, welche auf der Vorstellung der Über- oder Unterlegenheit eines 

Geschlechts oder auf stereotypen Geschlechterrollen für Frauen und Männer beruhen. 

(2) Zu diesem Zweck sorgt der/die Unterzeichner/-in dafür, dass die eigenen öffentlichen und internen Mitteilungen dieser 

Verpflichtung voll entsprechen und positive Geschlechterbilder und -beispiele befördern. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner unterstützt des weiteren die eigenen Mitarbeiter/-innen durch Ausbildungs- 

und andere Maßnahmen in der Erkennung und Beseitigung stereotyper Einstellungen und Verhaltensweisen und regelt 

auch die Verhaltensstandards in dieser Hinsicht. 

(4) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner führt Aktivitäten und Kampagnen durch, um das Bewusstsein für den schädli-

chen Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern zu schärfen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

In der Öffentlichkeits-

arbeit der Stadt Dres-

den werden geschlech-

terdifferenzierte Aspek-

te verstärkt berücksich-

tigt. Rollenstereotype 

Darstellungen werden 

nicht nur vermieden, 

sondern gezielt aufge-

brochen. Das gilt glei-

chermaßen für interne 

wie externe Informa-

tionsvermittlung nebst 

Kooperationen. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten 

 verwaltungsinterne 

Fortbildungen zum The-

ma Gender Mainstrea-

ming 

 Berichtsbogen als Ge-

schäftsbereichsabfrage 

zur Erstellung des Be-

richts Gender Main-

streaming aller zwei Jah-

re 

 Evaluationsbö-

gen/Feedbacks zur Aus-

stellung 

 durchgängige Verwendung 

geschlechtergerechter 

Sprache im sämtlichen 

Schriftverkehr (intern und 

extern) der LH Dresden 

sehr 

hoch 

alle Geschäftsbe-

reiche (GBs) 

 Weiterführung des The-

menfeldes „Gegen sexisti-

sche Werbung“ über Öf-

fentlichkeitsarbeit 

sehr 

hoch 

Gleichstellungs-

beauftragte (GLB) 

(federführend) 

 Weiterführung des bun-

desweiten Verleihs der ak-

tualisierten Ausstellung 

„Kauf mich?! Frauen und 

Männer in der Werbung“ 

hoch GLB 

 Beteiligung an der bun-

desweiten Debatte zum 

Umgang mit dem dritten 

Geschlecht 

mittel GB 5/Eigenbetrieb 

Kindertagesein-

richtungen (EB 

Kita); GLB (beide 

federführend); 

alle GBs 

  

Anlage 1 
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Die Stadt Dresden setzt 

Maßstäbe zur Erken-

nung und Beseitigung 

von Rollenstereotypen 

bei der Ausbildung und 

Berufswahl. 

 

Die Stadt Dresden 

fördert die geschlechts-

unspezifische Berufs-

wahl nach Eignung und 

Neigung. 

 

Die Stadt Dresden 

entwickelt Strategien 

zur Erweiterung des 

Berufswahlspektrums 

junger Frauen und 

Männer für die Ausbil-

dungsberufe der LH 

Dresden und setzt diese 

um. Dies bezieht sich 

auf sämtliche Ausbil-

dungsberufe und Stu-

diengänge der Stadt. 

 Teilnahme von Einrich-

tungen und Institutionen 

am Girls‘ Day/Boys‘ Day 

(GDBD) 

 Teilnahme von Mädchen 

und Jungen an Angebo-

ten zum GDBD 

 gezielte Werbung für 

Berufe, die traditionell 

eher weniger an ein Ge-

schlecht gebunden sind, 

wie z. B. Erzieher für 

Jungen 

 Weiterführung der Organi-

sation GDBD im Büro der 

GLB 

hoch GLB 

 Informationen zum GDBD 

in der Öffentlichkeit (u. a. 

Fahrgastfernsehen, Home-

page etc.) 

hoch GLB 

 Hinwirkung auf die Erhö-

hung des Anteils von 

(hauptamtlichen) weibli-

chen bzw. männlichen 

Mitarbeitenden in den je-

weils „geschlechtsuntypi-

schen“ Bereichen, bspw. in 

Kitas, Bibliotheken oder 

der Feuerwehr 

hoch alle GBs 

 Veränderung von Sicht- 

und Verhaltensweisen hin-

sichtlich der gesellschaftli-

chen geschlechtsspezifi-

schen Rollenbilder durch 

entsprechende Öffentlich-

keitsarbeit 

sehr 

hoch 

alle GBs 

 Nutzung des Einflusses der 

Schulen und der Eltern auf 

die Berufswahl zur Ver-

meidung von Geschlechts-

stereotypen 

hoch GB 5/Amt 51 

 Überprüfung und Anpas-

sung von Berufsbezeich-

nungen und Ausbildungs-

inhalten 

mittel GB 1/Amt 10 

 Weiterführung der spezifi-

schen Unterstützung von 

Alleinerziehenden über 

das Alleinerziehenden 

Netzwerk Dresden (AND) 

sehr 

hoch 

GLB; GB 5/Amt 50 

und Amt 51;  

GB 7/Amt 80 

 weiterer nationaler und 

internationaler Austausch 

zu best-practice-Beispielen 

in Netzwerken und Part-

nerstädten 

mittel GLB (federfüh-

rend); alle GBs 

 Öffentlichkeitsarbeit an 

Schulen und im Berufs-

informationszentrum 

mittel GLB über Netz-

werke
6
 

                                                                        
6
 Dies bedeutet die Einbeziehung von entsprechend thematisch spezialisierten (Männer- und Frauen-)Einrichtungen sowie 

Institutionen. 
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Die Stadt Dresden 

unterstützt die Erweite-

rung des Verhaltensre-

pertoires zur Überwin-

dung von Rollenstereo-

typen durch Informa-

tionen und öffentlich-

keitswirksame Maß-

nahmen. 

 einschlägige Informa-

tionsveranstaltungen 

und -angebote 

 geschlechterdifferenzier-

te Datenanalyse hinsicht-

lich der Geschlechter-

verhältnisse bei der Ver-

leihung von Ehrentiteln 

wie der Ehrenbürger-

schaft 

 regelmäßige Verleihung 

der verwaltungsinternen 

Auszeichnung „Chanceng-

leich im Fachbereich“ - mit 

entsprechender Bewer-

bung - aller zwei Jahre 

hoch alle GBs 

 Sicherstellung und Weiter-

entwicklung von Angebo-

ten mädchen- und jungen-

spezifischer Jugendarbeit 

sowie entsprechender 

Leistungen und Dienste der 

Jugendhilfe zum Aufbre-

chen von Stereotypen 

hoch GB 5/Amt 51 

(federführend); 

GLB über Netz-

werke 

 Hinwirken auf gemischtge-

schlechtliche Betreuungs-

teams als Standard in der 

Kinder- und Jugendhilfe, 

insbesondere in der Kin-

dertagesbetreuung, der 

Jugendarbeit, der Jugend-

verbandsarbeit, der Ju-

gendsozialarbeit sowie in 

den stationären Hilfen zur 

Erziehung 

sehr 

hoch 

GB 5/EB Kita und 

Amt 51 

 Vorbildwirkung durch 

gelebte Geschlechterde-

mokratie in den Teams der 

Kinder- und Jugendarbeit, 

insbesondere in der Kin-

dertagesbetreuung, der 

Jugendarbeit, der Jugend-

verbandsarbeit, der Ju-

gendsozialarbeit sowie in 

den stationären Hilfen zur 

Erziehung 

hoch GB 5/EB Kita und 

Amt 51 

Artikel 10 - Vielfältige Diskriminierungen oder Benachteiligungen 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder des Glaubens, politi-
scher oder sonstiger Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Ge-
burt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten ist. 

(2) Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/-in, dass viele Frauen und Männer trotz dieses Verbots vielfältigen 

Diskriminierungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind, wozu auch sozioökonomische Benachteiligungen zählen, wel-

che ihre Fähigkeit, die anderen in dieser Charta dargelegten und erwähnten Rechte wahrzunehmen, unmittelbar beein-

trächtigen. 

(3) Die/der Unterzeichner/-in verpflichtet sich, im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs alle zumutbaren Handlungen zu 

setzen, um die Auswirkungen vielfältiger Diskriminierungen oder Benachteiligungen zu bekämpfen, wozu folgende 

Schritte zählen: 
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 Sicherstellen, dass die Probleme vielfältiger Diskriminierungen und Benachteiligungen in einem Gleichstellungs-

Aktionsplan und Gender Assessments aufgegriffen werden; 

 Sicherstellen, dass die Probleme vielfältiger Diskriminierungen und Benachteiligungen bei der Durchführung von Aktio-

nen oder Maßnahmen gemäß anderen Artikeln dieser Charta berücksichtigt werden; 

 Durchführung öffentlicher Informationskampagnen zur Bekämpfung von Stereotypen und Förderung der Gleichbe-

handlung von Frauen und Männern, die vielfältigen Diskriminierungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind; 

 Durchführung spezieller Maßnahmen zur Abdeckung der besonderen Bedürfnisse von Migrantinnen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die grundlegenden 

Analysen der Stadt 

Dresden werden unter 

Einbeziehung von Gen-

deraspekten durchge-

führt. Die Ergebnisse 

bezüglich der unter-

schiedlichen ge-

schlechtsspezifischen 

Lebenssituationen 

werden in den Pla-

nungs- und Entschei-

dungsprozessen sowie 

in den Leitbildern für 

städtische Dienstleis-

tungen berücksichtigt. 

 Dokumentationen und 

Studien mit ausdrückli-

cher Berücksichtigung 

des Genderthemas (z. B. 

Frauengeschichte) 

 Entwicklung von Projekten 

unter dezidierter Berück-

sichtigung der Geschlech-

tergerechtigkeit 

hoch alle GBs 

 Aufnahme und Erweite-

rung aussagefähiger Gen-

derdaten in sämtliche(n) 

Publikationen der Stadt 

hoch alle GBs 

Die öffentlichen Einrich-

tungen und Dienstleis-

tungen der Stadt Dres-

den sind für Frauen und 

Männer gleichermaßen 

attraktiv. Die Stadt ist 

bestrebt, unabhängig 

vom Geschlecht bzw. 

sonstiger Diskriminie-

rungsfaktoren (Her-

kunft, Alter, Behinde-

rung etc.) gleichen 

Zugang und eine ge-

rechte Ressourcenver-

teilung zu ermöglichen. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten 

 Erhöhung des Anteils von 

Männern in kommunalen 

Kindertageseinrichtun-

gen 

 Umsetzung des Aktions-

planes zur UN-BRK 

hoch GB 5/Amt 50 (feder-

führend); Beauf-

tragte für Men-

schen mit Behinde-

rungen (BMB); alle 

GBs 

 Umsetzung des Lokalen 

Handlungsprogramms 

(LHP) sowie des Integra-

tionskonzeptes der LH 

Dresden und einschlägiger 

Maßnahmen der Sport-

entwicklungsplanung 

hoch Büro der Oberbür-

germeisterin 

(BOB)/Amt 15 (fe-

derführend); Integ-

rations- und Aus-

länderbeauftragte 

(INAUSLB); alle GBs; 

GB 1/Eigenbetrieb 

Sportstätten Dres-

den (EBS) 

 Intensivierung der verwal-

tungsinternen Anwendung 

des „Gender Checks“ 

sehr 

hoch 

alle GBs 

 Fortführung einschlägiger 

Veranstaltungen, wie der 

„Interkulturellen Tage“ 

oder des Christopher-

Street-Days (CSD) 

sehr 

hoch 

INAUSLB; GLB 
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   Entwicklung bzw. Fortfüh-

rung konkreter Maßnah-

men zur verstärkten Einbe-

ziehung und Unterstützung 

bestimmter Zielgruppen, 

bspw. in öffentlichen Bi-

bliotheken, der Stadtpla-

nung, im Jobcenter 

hoch alle GBs 

 Fortsetzung und Intensi-

vierung des Gender-

Budgeting-Prozesses 

hoch GB 5/EB Kita (feder-

führend) 

 Strategie, um mehr Män-

ner in Ausbildung zum Er-

zieher zu bringen sowie 

gezielte Werbung und Ein-

stellung von Männern als 

Erzieher 

sehr 

hoch 

GB 5/EB Kita (feder-

führend) 

Die Stadt Dresden 

gewährleistet den 

gleichberechtigten 

Zugang zu Informatio-

nen über das Dienstleis-

tungsangebot. Bei der 

Gestaltung von Publika-

tionen, Infomaterialien, 

Webseiten etc. wird 

neben der Verständ-

lichkeit auch auf eine 

geschlechtergerechte 

Sprache und Bildaus-

wahl geachtet. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten, u. a. zur Nut-

zung des Angebotes 

 geschlechtergerechter, 

mehrsprachiger und bar-

rierefreier Zugang zu In-

formationen und Bera-

tungsleistungen 

sehr 

hoch 

alle GBs 

 weitere Durchführung 

geschlechterdifferenzierter 

Veranstaltungen und Aus-

stellungen, ggf. „Themen-

jahre“ 

hoch GLB 

 Entwicklung von öffent-

lichkeitswirksamen Maß-

nahmen zur Erhöhung der 

Sensibilität gegenüber be-

stimmten Themen (z. B. 

Männer für Kinderbetreu-

ung oder Gesundheitsbe-

wusstsein; Themenjahr 

„Gewalt gegen Menschen 

kennt (k)eine Grenze?!“ 

2014) 

hoch GLB (federführend); 

alle GBs 

Artikel 11 - Rolle als Arbeitgeber 

(1) In der Rolle als Arbeitgeber anerkennt die/der Unterzeichner/-in das Recht auf Gleichstellung von Frauen und Män-

nern betreffend alle Aspekte der Beschäftigung einschließlich Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das Recht auf das Vereinen von Beruf, gesellschaftlichem Leben und 

Privatsphäre sowie das Recht auf Würde und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, alle zumutbaren Maßnahmen einschließlich gesetzlich 

zulässiger positiver Unterstützungsmaßnahmen zu treffen, um die oben erwähnten Rechte zu unterstützen. 

(4) Die in Punkt (3) erwähnten Maßnahmen umfassen folgende Schritte: 
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 Prüfung der relevanten Politiken und Verfahren im Hinblick auf die Beschäftigung innerhalb der eigenen Organisation 

sowie Entwicklung und Umsetzung der die Beschäftigung betreffenden Abschnitte im Gleichstellungs-Aktionsplan, um 

Ungleichheiten innerhalb eines zumutbaren Zeitraums zu beseitigen, wobei unter anderem folgende Punkte zu berück-

sichtigen sind: 

 gleiche Bezahlung einschließlich gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit, 

 Vorkehrungen für die Prüfung von Lohn-, Gehalts- und Pensionssystemen, 

 Maßnahmen zur Sicherstellung fairer und transparenter Beförderungs- und Karrierechancen, 

 Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen, insbeson-

dere zur Beseitigung von Unausgewogenheiten auf der Führungsebene, 

 Maßnahmen zur Beseitigung geschlechterspezifischer Aufteilungen von Berufsfeldern und zur Förderung von Personen, 

die sich für nichttraditionelle Berufe entscheiden, 

 Maßnahmen zur Sicherstellung fairer Einstellungsverfahren, 

 Maßnahmen zur Sicherstellung angemessener, gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen, 

 Verfahren zur Konsultation von Mitarbeiter/-innen und ihrer Gewerkschaften, wodurch eine ausgewogene Vertretung 

von Frauen und Männern in allen Konsultations- oder Verhandlungsgremien sichergestellt werden soll, 

 Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch Klarstellung, dass solche Verhaltensweisen nicht akzep-

tabel sind, durch die Unterstützung von Opfern, die Einführung und Umsetzung transparenter Strategien für den Um-

gang mit Tätern sowie die Schärfung eines entsprechenden Problembewusstseins, 

 Aufbau eines Beschäftigtenstabs auf allen Organisationsebenen, der die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt 

der lokalen Bevölkerung widerspiegelt, 

 Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der Vereinbarkeit von Beruf, gesellschaftlichem Leben und Familie durch: 

 Einführung von Politiken, die wenn möglich eine Anpassung der Arbeitszeit sowie Regelungen für die Betreuung von 

Familienmitgliedern von Mitarbeiter/-innen vorsehen, 

 Ermutigung männlicher Mitarbeiter, ihre Karenzmöglichkeiten auszuschöpfen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

achtet auf ein ge-

schlechtergerechtes 

Personalmanagement. 

 jährliche Berichterstat-

tung zum Frauenförder-

plan 

 Anzahl der Beratungen 

durch die Frauenbeauf-

tragte/Frauen-

kommission 

 geschlechterdifferenzier-

te Beschäftigungszahlen 

im Verhältnis zur ent-

sprechenden Teilnahme 

an Fortbildungen 

 Umsetzung, Evaluierung 

und regelmäßige Fort-

schreibung des Frauenför-

derplans 

hoch Frauenbeauftrag-

te (FB); örtliche 

Personalräte; 

Gesamtpersonal-

rat (GPR); alle GBs 

 Teilnahme an Fortbildun-

gen durch die Mitglieder 

der Frauenkommission 

mittel FB; alle GBs 

Die Stadt Dresden setzt 

die Sensibilisierung von 

Personal- und Organisa-

tionsverantwortlichen 

hinsichtlich der Bedeu-

tung von Gender Main-

streaming für die tägli-

che Arbeit fort. 

 Teilnahme an einschlägi-

gen Fortbildungen 

 weitere Förderung des 

Interesses der genannten 

Zielgruppe für das Thema 

Gender Mainstreaming 

und Angebot spezieller 

Fortbildungen im Rahmen 

der zentralen Fortbildung 

zur Genderdimension 

hoch GB 1/Amt 10 

 weitere, regelmäßig jährli-

che Durchführung von 

Mitarbeitergesprächen 

sehr 

hoch 

alle GBs 
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Die Stadt Dresden stellt 

einen durchgängigen 

Informationsfluss für 

sämtliche Beschäftigte 

durch das Mitarbeiter-

informationssystem 

sicher. 

  schrittweise Einrichtung 

eines entsprechenden Zu-

griffs auf das Mitarbeiter-

informationssystem (MIS) 

für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der LH 

Dresden inkl. Eigenbetrie-

be 

sehr 

hoch 

GB 1/EB IT-

Dienstleistungen 

Die Stadt Dresden ist 

bestrebt, eine ausge-

wogene Vertretung von 

Frauen und Männern, 

vor allem in Führungs-

ebenen und in der 

Nachwuchsgewinnung 

und -förderung zu 

gewährleisten. 

  Weiterbildungen im Rah-

men der zentralen Fortbil-

dung 

hoch GB 1/Amt 10 

 weitere Bereitstellung von 

Informatio-

nen/Veröffentlichungen 

hoch GB 1/Amt 10 

Die Stadt Dresden 

fördert die Erhöhung 

des Anteils von Mäd-

chen und Jungen in 

„geschlechtsuntypi-

schen“ Ausbildungsbe-

rufen. 

 Evaluierung/Feedbacks 

zu den Veranstaltungen 

 weitere Teilnahme an 

Messen, wie „Karriere-

Start“ und den Aktionsta-

gen „Bildung“ der Indus-

trie- und Handelskammer 

sowie „genial sozial“ 

sehr 

hoch 

GB 1/Amt 10;  

GB 7/Amt 80 

 Beibehaltung bzw. Intensi-

vierung der Durchführung 

von Sonderveranstaltun-

gen, z. B. in Schulen/bei 

der Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit Dresden 

sehr 

hoch 

GLB über Netz-

werke; GB 5;  

GB 7/Amt 80 

 vorausschauende Perso-

nal- und Qualifizierungs-

planung sowie gezielte 

Werbung für Nachwuchs-

kräfte 

sehr 

hoch 

GB 1/Amt 10 und 

EB IT-Dienst-

leistungen; 

GB 7/Amt 80 

 Anwendung der geschlech-

tergerechten Sprache in 

Stellenausschreibungen 

hoch GB 1/Amt 10 

 Beteiligung der LH Dresden 

am Girls´ Day und Boys´ 

Day als Arbeitgeberin 

mittel GLB (federfüh-

rend, über Netz-

werke); alle GBs 

Die Stadt Dresden 

fördert die Gesundheit 

am Arbeitsplatz unter 

Berücksichtigung ge-

schlechterdifferenzier-

ter Ansätze. 

 Feedbacks sowie Teil-

nahme an den Veranstal-

tungen, z. B. Gesund-

heitstag 

 daraus abgeleitet: Erstel-

lung von geschlechterdif-

ferenzierten Maßnah-

men und Projekten des 

Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements 

 Bereitstellung von verwal-

tungsinternen Schulungs-

angeboten zum Thema 

„Gesundheit“ 

hoch GB 1/Amt 10; 

GB 5/Amt 53 

 Weiterentwicklung des 

Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements, auch 

unter geschlechterdiffe-

renzierten Aspekten mit 

entsprechenden Angebo-

ten 

hoch GB 1/Amt 10 
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Die Stadt Dresden 

schafft Rahmenbedin-

gungen, welche die 

Vereinbarkeit von 

Familie/Privatleben und 

Beruf optimieren und 

fördern. 

 Daten zu weiblichen und 

männlichen Beschäftig-

ten hinsichtlich der Nut-

zung von „Eltern- und 

Pflegezeit“ 

 Unterstützung bei der 

Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie/Pflege (Infor-

mationen und Beratungen) 

sowie Erarbeitung von 

Veranstaltungsangeboten 

mit dem Ziel der Sensibili-

sierung, insbesondere der 

Führungskräfte und Perso-

nalverantwortlichen 

sehr 

hoch 

FB; GB 1/Amt 10 

 Unterstützung für die 

Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit Kindern, ihren 

Jahresurlaub in den Schul-

ferien zu nehmen 

hoch alle GBs 

Artikel 13 - Bildungswesen und lebenslanges Lernen 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf Bildung sowie auf Zugang zu Berufs- 

und Weiterbildung. Die/der Unterzeichner/-in anerkennt die bedeutsame Rolle der Bildung in allen Lebensphasen für 

die Schaffung echter Chancengleichheit durch die Vermittlung grundlegender Qualifikationen für Leben und Beruf sowie 

durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung. 
(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs den gleichberech-

tigten Zugang zu Schul-, Berufs- und Weiterbildung für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen sicherzustellen und zu 
fördern. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt die Notwendigkeit, stereotype Rollenkonzepte von Frauen 
und Männern in allen Bereichen der Bildung zu beseitigen. Zu diesem Zweck verpflichtet sie/er sich, folgende 
Maßnahmen durchzuführen bzw. zu fördern: 

 

 Prüfung von Lehrmitteln an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie von Lehrmethoden, um sicherzustellen, 

dass diese stereotypen Haltungen und Praktiken entgegenwirken, 

 Durchführung spezieller Aktionen zur Förderung nichttraditioneller Entscheidungen in der Berufswahl, 

 ausdrückliche Einbeziehung von Elementen, welche die Bedeutung der gleichen Mitwirkung von Frauen und Männern 

an demokratischen Prozessen betonen, in Kurse für politische Bildung und Neubürger/-innen. 

 

(4) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass die Organisation von Schulen und anderen Bildungseinrichtun-

gen ein wichtiges Modell für Kinder und Jugendliche darstellt. Daher verpflichtet sie/er sich, die ausgewogene Vertre-

tung von Frauen und Männern auf allen Ebenen der Schulverwaltung und -leitung zu fördern. 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden setzt 

sich für die Herstellung 

von Bildungsgerechtig-

keit ein. Ziel ist die 

Entkopplung von sozia-

ler Herkunft, Ge-

schlecht und Bildungs-

erfolg, somit die Ein-

dämmung sozialer 

Ausgrenzung zur Erhö-

hung der Chancenge-

rechtigkeit. Dabei ver-

folgt sie bildungspha-

sen-übergreifende 

Ansätze und strebt an, 

die Rahmenbedingun-

gen für Familien weiter 

zu verbessern. Genera-

tionenübergreifende 

Familienfreundlichkeit 

gilt dabei als Vorausset-

zung für Bildungsge-

rechtigkeit. 

 Indikatoren des Dresdner 

Bildungsberichtes (und 

Fortschreibungen) sowie 

entsprechende Hand-

lungskonzepte 

 Teilnahme an einschlägi-

gen Veranstaltungen 

 GDBD 

 gendersensible pädago-

gische Praxis in allen 

kommunalen Einrichtun-

gen der Jugendhilfe auf 

der Basis der entspre-

chenden Fachkonzepte 

 Verankerung der Aufgaben 

Bildungsplanung und -

steuerung (Bildungsma-

nagement und Bildungs-

monitoring) in die Verfah-

rensabläufe der Stadtver-

waltung 

hoch GB 5 

Artikel 14 - Gesundheit 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf ein hohes Niveau körperlicher und 

geistiger Gesundheit und bekräftigt, dass für den Genuss dieses Rechts der Zugang zu qualitativ hochwertigen Ge-

sundheitsdiensten, medizinischer Behandlung und Präventivgesundheitsdiensten für Frauen und Männer unab-

dingbar ist. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass die Sicherstellung gleicher Chancen auf einen guten Ge-

sundheitszustand und gute medizinische und Gesundheitsdienste für Frauen und Männer die unterschiedlichen Be-

dürfnisse beider Geschlechter berücksichtigen muss. Darüber hinaus anerkennt sie/er, dass diese Bedürfnisse sich 

nicht nur aus biologischen Unterschieden ergeben, sondern auch aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen und aus stereotypen Haltungen und Vorurteilen. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner erklärt, im eigenen Verantwortungsbereich alle zumutbaren Handlungen 

setzen zu wollen, um das höchst mögliche Gesundheitsniveau der Bürger/-innen zu fördern und sicherzustellen. 

Zu diesem Zweck verpflichtet sie/er sich, folgende Maßnahmen durchzuführen bzw. zu fördern: 

 

 Einbeziehen eines Genderansatzes in die Planung, Finanzierung und Erbringung von Gesundheits- und medizinischen 

Diensten, 

 Sicherstellen, dass gesundheitsfördernde Aktivitäten wie etwa die Anregung gesunder Ernährungsweisen und körperli-

cher Bewegung auch die unterschiedlichen Bedürfnisse und Einstellungen von Frauen und Männern berücksichtigen, 

 Sicherstellen, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie in der Gesundheitsförderung verstehen, wie das Ge-

schlecht medizinische und Gesundheitsdienste beeinflusst, und die unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen und 

Männern mit Gesundheitsdiensten berücksichtigen, 

 Sicherstellen, dass Frauen und Männer Zugang zu entsprechenden Gesundheitsinformationen erhalten. 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

achtet auf eine ge-

schlechtergerechte 

Gesundheitsförderung 

sowie auf geschlechter-

gerechte Angebote im 

Gesundheitswesen. 

Spezifische Beratungs-

einrichtungen für Frau-

en und Männer werden 

sichergestellt. 

 

Die Stadt Dresden 

berücksichtigt dabei 

besonders die Belange 

Alleinerziehender. 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten zu Frauen und 

Männern, die an entspre-

chenden Veranstaltungen 

teilnehmen 

 daraus abgeleitet: Erstel-

lung von genderdifferen-

zierenden Maßnahmen 

und Projekten der Ge-

sundheitsförderung 

 Sicherung und Weiter-

entwicklung geschlechts-

spezifischer Gesundheits-

maßnahmen mit verschie-

denen Kooperationspart-

nerinnen und -partnern 

hoch GB 5/Amt 53 und 

über Netzwerke 

 (weitere) Entwicklung von 

Modellprojekten (ähnlich 

„walking people“) 

mittel GB 5/Amt 53 

 Bereitstellung und Wei-

terentwicklung von ein-

schlägigem, auch mehr-

sprachigem, Infomaterial, 

Bedarfsplanungen und 

entsprechenden Maß-

nahmen, auch im Bereich 

der Prävention 

hoch GB 5/Amt 53 

 Ausweitung der Einbezie-

hung des Genderaspekts 

in sämtliche Analysen und 

Pläne der Stadtverwaltung 

hoch alle GBs 

 Veranstaltungen im Rah-

men der Angebote von 

Frauen- und Männerein-

richtungen sowie medizi-

nischen Institutionen (z. B. 

Fachtage) 

hoch GB 5; GLB und 

über Netzwerke 

Artikel 16 - Kinderbetreuung 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt die wesentliche Rolle, die qualitativ hochwertige, leistbare und 
allen Eltern und Erziehungspersonen jeglicher Einkommensgruppe offen stehende Kinderbetreuung für die Förde-
rung echter Gleichstellung von Frauen und Männern spielt, und dass es diese ermöglicht, Arbeit, gesellschaftliches 
Leben und Privatsphäre zu vereinbaren. Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/-in den Beitrag, den eine 
solche Kinderbetreuung zum wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie zur Kohäsion lokaler Gemeinschaften wie der 
Gesellschaft im Allgemeinen leistet. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, die Bereitstellung und Förderung einer solchen Kinderbe-

treuung - entweder direkt oder durch andere Leistungserbringer - zu einer Priorität zu machen, und verpflichtet 

sich weiter zur Förderung einer solchen Kinderbetreuung durch andere, wozu auch die Bereitstellung oder Unter-

stützung von Kinderbetreuung durch lokale Arbeitgeber zählt. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt darüber hinaus, dass die Kindererziehung eine Arbeitsteilung 

zwischen Männern, Frauen und der Gesellschaft im Allgemeinen erforderlich macht, und verpflichtet sich, dem ste-

reotypen Bild entgegenzuwirken, nach dem Kinderbetreuung vor allem als weibliche Aufgabe oder Verantwortung 

betrachtet wird. 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

sichert eine bedarfsge-

rechte Kindertagesbe-

treuung für die Familien 

dieser Stadt. 

 Bedarfe von Familien 

werden aller vier Jahre in 

einer Elternbefragung 

erhoben. 

 jährliche Auswertung des 

Dresdner Elternportals 

zur Präferenz von Be-

treuungsangeboten und 

zum Nachfrageverhalten 

 entsprechende Platzange-

bote für Mütter und Väter 

zur Verfügung stellen, wel-

che die individuellen Be-

darfe, bezogen auf den 

Stadtteil, berücksichtigen 

hoch GB 5/EB Kita 

 weiterhin Staffelung der 

Elternbeiträge für Allein-

erziehende und Zählkinder 

(u. a. Geschwisterkinder, 

siehe Beitragssatzung) 

hoch GB 5/EB Kita 

 jährliche Abfrage der 

Kindertageseinrichtungen 

an Mütter und Väter zur 

Gestaltung der Öffnungs-

zeiten 

hoch GB 5/EB Kita 

Die Stadt Dresden 

schafft ein qualitativ 

hochwertiges Betreu-

ungsangebot in Kinder-

tageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestel-

len unter der Beachtung 

des optimalen Einsatzes 

betriebswirtschaftlich-

technischer und perso-

neller Ressourcen für 

einen optimalen und 

qualitätsgerechten 

Betrieb in Kindertages-

einrichtungen auch mit 

dem Ziel der Vereinbar-

keit von Familie und 

Beruf. 

 

Die Stadt Dresden setzt 

die geschlechtsbewuss-

te Pädagogik auf der 

Grundlage des Bil-

dungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsauftrages 

um und wirkt auf die 

Zusammensetzung der 

Teams in den Kinderta-

geseinrichtungen von 

Frauen und Männern 

hin. 

 Erhobene Bedarfe wer-

den quantitativ und qua-

litativ im Fach-

plan/Bedarfsplan des 

Eigenbetriebes Kinderta-

geseinrichtungen jährlich 

analysiert und fortge-

schrieben. Unterschiedli-

che Bedarfe der Sozial-

räume und der Einrich-

tungen stehen dabei im 

Fokus. 

 abgestimmter Einrich-

tungs-Haushaltplan be-

zogen auf die unter-

schiedlichen Bedarfe der 

Einrichtungen 

 Verankerung des The-

menfeldes Gender Main-

streaming und der ge-

schlechtsbewussten 

Arbeit mit Mädchen und 

Jungen im Leitbild des 

Eigenbetriebes Kinderta-

geseinrichtungen 

 Aufnahme der Gender-

perspektive im Personal-

entwicklungsplan des 

Eigenbetriebes Kinderta-

geseinrichtungen 

 Gestaltung einer ge-

schlechterbewussten Öf-

fentlichkeitsarbeit nach in-

nen und außen 

hoch GB 5/EB Kita 

 Verankerung der Ge-

schlechterperspektive in 

den Konzeptionen der Kin-

dertageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen 

mittel GB 5/EB Kita 

 in den Fachberatungen 

wird die Thematik einrich-

tungsbezogen in ihrer Be-

ratungstätigkeit beachtet 

hoch GB 5/EB Kita 

 Berücksichtigung von 

Gender Mainstreaming in 

allen Fachberei-

chen/Abteilungen des 

Eigenbetriebes Kinderta-

geseinrichtungen 

hoch GB 5/EB Kita 

 verstärkte Bemühungen 

zur Gewinnung männlicher 

pädagogischer Fachkräfte 

in Kindertageseinrichtun-

gen, auch in Leitungsfunk-

tionen sowie in der träger-

eigenen Fachberatung 

hoch GB 5/EB Kita 

 themenbezogene Fortbil-

dungsangebote für päda-

gogische Fachkräfte nach 

individuellem Bedarf 

hoch GB 5/EB Kita 
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   Nutzung von sozialraum-

bezogenen Gremien für 

den Erfahrungsaustausch 

zu unterschiedlich besetz-

ten Teamkonstellationen 

von Frauen und Männern 

hoch GB 5/EB Kita 

Die Stadt Dresden 

fördert die Leistungser-

bringung im Bereich 

Kindertagesbetreuung 

durch Träger der freien 

Jugendhilfe unter Be-

achtung entsprechen-

der Qualitätsparameter. 

 Laut Stadtratsbeschluss 

werden mit allen Trägern 

von Kindertageseinrich-

tungen Qualitätsentwick-

lungsvereinbarungen für 

die Trägerarbeit abge-

schlossen. Die Entwick-

lungsvereinbarungen be-

inhalten die Aspekte der 

geschlechtsbewussten 

Pädagogik. 

 Qualitätsentwicklungsge-

spräche mit freien Trägern 

zur Verankerung von 

Parametern zur ge-

schlechtsbewussten Päda-

gogik. 

hoch GB 5/EB Kita 

 der Eigenbetrieb Kinderta-

geseinrichtungen stellt bei 

Bedarf Beratung zur Um-

setzung einer geschlechts-

bewussten Pädagogik in 

der Kindertagesbetreuung 

für freie Träger der Ju-

gendhilfe und Kinderta-

gespflegestellen zur Verfü-

gung 

hoch GB 5/EB Kita 

Die Zusammenarbeit 

von pädagogischen 

Fachkräften und Tages-

pflegepersonen im 

Sinne einer Erziehungs-

partnerschaft erfolgt 

mit Müttern und Vätern 

sowie anderen Fami-

lienmitgliedern als 

gleichwertige Partner. 

 Informationen, Einla-

dungen, Anschreiben 

richten sich immer an 

Mütter und Väter glei-

chermaßen 

 Einbeziehung von Müt-

tern und Vätern in die 

pädagogischen Anliegen 

erfolgt mit der Absicht 

selbige zu erreichen 

 geschlechtsbewusste 

Beteiligung von Müttern 

und Vätern bei allen Ange-

boten/Aktivitäten in der 

Kindertageseinrichtung 

hoch GB 5/EB Kita 

 Beachtung in der Zusam-

mensetzung des Elternra-

tes von Müttern und Vä-

tern 

hoch GB 5/EB Kita 

 geschlechtsbewusste 

Kommunikation mit Müt-

tern und Vätern, insbe-

sondere in Elterngesprä-

chen 

sehr 

hoch 

GB 5/EB Kita 

Artikel 20 - Kultur, Sport und Freizeit 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf Mitwirkung an kulturellem Leben und 
Kunstgenuss. 

(2) Darüber hinaus anerkennt der/die Unterzeichner/-in die Rolle des Sports als Beitrag zum Leben einer Gemeinschaft 

und zur Sicherstellung des Rechts auf Gesundheit gemäß Artikel 14. Außerdem anerkennt die/der Unterzeichner 

/-in das Recht von Frauen und Männern auf gleichen Zugang zu Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Erfahrungen und Interes-

sen im Hinblick auf Kultur, Sport und Freizeit haben und diese das Ergebnis stereotyper Haltungen und Handlungen sein 

können, und verpflichtet sich daher, Maßnahmen durchzuführen bzw. zu fördern, zu denen je nach Erfordernis die fol-

genden zählen: 

 

 sicherzustellen, dass Frauen und Männer, Jungen und Mädchen so weit wie möglich die gleichen Möglichkeiten und 

den gleichen Zugang zu Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen und -aktivitäten haben, 

 Frauen und Männer, Jungen und Mädchen zu ermutigen, gleichermaßen an Sport- und Kulturaktivitäten teilzunehmen, 

und zwar auch an jenen, die traditionell als vor allem „männlich“ bzw. „weiblich“ betrachtet werden, 
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 Künstler/-innen sowie Kultur- und Sportvereine anzuregen, kulturelle und sportliche Aktivitäten zu fördern, die stereo-

typen Bildern von Frauen und Männern entgegenwirken, 

 öffentliche Bibliotheken anzuregen, Geschlechterstereotype in ihren Beständen an Büchern und sonstigen Materialien 

sowie in ihren Werbeaktivitäten in Frage zu stellen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden setzt 

sich dafür ein, dass 

bildende Kunst von 

Frauen (i. S. v. Künstle-

rinnen) deutlicher 

wahrgenommen wird. 

 

Die Stadt Dresden 

unterstützt Künstlerin-

nen und Künstler hin-

sichtlich der Vereinbar-

keit von Familie und 

Beruf. 

 

Die Stadt Dresden setzt 

sich für eine geschlech-

tergerechte Kunstver-

mittlung (Kunstpäda-

gogik) in verschiedenen 

gesellschaftlichen 

Bildungsbereichen und 

Institutionen ein. 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten hinsichtlich der Ge-

schlechterverhältnisse in 

der Dresdner Philharmo-

nie 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten hinsichtlich der Ge-

schlechterverhältnisse bei 

der Verleihung von Ehren-

titeln (Kammermusik, 

Kammervirtuosität) 

 Anteil von Frauen und 

Männern in Entschei-

dungsgremien im Kunst- 

und Kulturbereich 

 Anteil von Frauen und 

Männern bei Preisverlei-

hungen der Landeshaupt-

stadt Dresden (z. B. 

Kunst- und Förderpreis) 

 entsprechend der jeweili-

gen Datenauswertung zur 

Erhöhung des Frauen- 

oder Männeranteils 

hoch GB 4/Amt 41 

 Bedarfsermittlung im 

künstlerischen Bereich be-

züglich der Kinderbetreu-

ung 

hoch GB 4/Amt 41 

 Sicherung bzw. Erhöhung 

der Förderung entspre-

chender (Sozio-) 

Kultureinrichtungen 

hoch GB 4/Amt 41 

 verstärkte Bemühungen 

zur Gewinnung männli-

cher Fachkräfte im Bereich 

der Kunstpädagogik, auch 

unter dem Aspekt der 

Vorbildfunktion besonders 

für Jungen 

hoch GB 4/Amt 41 

 Abstimmung kunstpäda-

gogischer Angebotsinhalte 

auf geschlechterdifferen-

zierte Interessenlagen 

hoch GB 4/Amt 41 

 Beachtung des Gendera-

spektes bei der Planung 

und dem Neubau von Kul-

tureinrichtungen 

hoch GB 4/Amt 41 

 verstärkte Einbeziehung 

der Genderperspektive in 

den Kulturentwicklungs-

plan 

hoch GB 4/Amt 41 

 Schaffung von angemes-

senen Rahmenbedingun-

gen für die künstlerische 

Arbeit 

hoch GB 4/Amt 41 

 verstärkte Berücksichti-

gung der Interessen von 

und befördernde Möglich-

keiten für Künstlerinnen 

hoch GB 4/Amt 41 

Die Stadt trägt Sorge 

dafür, dass bei Jungen 

und Mädchen glei-

chermaßen das Inte-

resse am Lesen geför-

dert wird. 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten 

 Verankerung des Konzep-

tes Gender Mainstrea-

ming in der Aus- und 

Fortbildung ehrenamtli-

cher Lesepatinnen und -

paten 

 Erhöhung des Anteils 

männlicher Leser durch In-

formationen, Aktionen 

mittel GB 4/Amt 42 

 Berücksichtigung beson-

derer Interessen von Jun-

gen bei Konzepten, wie  

z. B. „Buchsommer“ 

hoch GB 4/Amt 42 



 

22 

Die Stadt Dresden wirkt 

auf eine Etablierung 

von Sport und Bewe-

gung hin; Angebote, 

Organisationsformen 

und Sportstätten sollen 

diesbezüglich optimiert 

und zukunftsgerecht 

gestaltet werden. 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten zu Frauen und 

Männern hinsichtlich der 

Nutzung von Sportange-

boten 

 Umsetzung der erhobenen 

geschlechterdifferenzier-

ten Analyse in Maßnah-

men des Sportentwick-

lungsplanes 

hoch GB 1/EBS 

Artikel 22 - Geschlechterspezifische Gewalt 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass geschlechterspezifische Gewalt, der vor allem Frauen zum 
Opfer fallen, eine Verletzung grundlegender Menschenrechte darstellt und gegen die Würde und körperliche und 
emotionale Integrität von Menschen verstößt. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass sich geschlechterspezifische Gewalt auf der Täterseite aus der 

Vorstellung von der Überlegenheit eines Geschlechts über das andere im Rahmen eines ungleichen Machtverhältnisses 

ergibt. 

(3) Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/-in, Politiken und Aktionen gegen geschlechterspezifische Gewalt 

ins Leben zu rufen und zu intensivieren, zu denen auch die folgenden zählen: 

 

 Bereitstellung oder Unterstützung von spezifischen Hilfsstrukturen für Opfer, 

 Bereitstellung öffentlicher Informationen über im Gebiet vorhandene Hilfseinrichtungen in allen lokalen Hauptspra-

chen, 

 Sicherstellen, dass professionelle Mitarbeiter/-innen für das Erkennen und die Unterstützung von Opfern ausgebildet 

sind, 

 Sicherstellen, dass die entsprechenden Dienste, d. h. Polizei, Gesundheits- und Wohnungsbehörden, effizient koordi-

niert sind, 

 Förderung von Bewusstseinsbildungskampagnen und Informationsprogrammen für potenzielle und tatsächliche Opfer 

und Täter. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

bezieht aktiv Stellung 

gegen Gewalt an Frau-

en, Männern sowie 

Mädchen und Jungen. 

Sie stellt ein angemes-

senes Angebot an 

Leistungen zum Schutz, 

zur Unterstützung und 

Beratung von Betroffe-

nen sicher. 

 geschlechterdifferenzierte 

Daten zur gemeldeten 

Anzahl von Übergriffen 

 Zahl der Betreuungen im 

Frauenhaus 

 Zahl der Betreuungen in 

der Mädchenzuflucht 

 Zahl der Betreuungen von 

Müttern mit Kindern in 

bzw. durch Einrichtungen 

freier Träger oder der 

Kommune 

 Anzahl der geförderten 

Beratungs- und Betreu-

ungsprojekte 

 Inanspruchnahme der 

Angebote nach Ge-

schlecht 

 Erhalt bzw. Förderungen 

von Beratungseinrichtun-

gen zur Gewaltprävention 

hoch GB 5 

 Sicherung und Entwicklung 

von gendersensiblen An-

geboten für Frauen und 

Männer in ausreichender 

Anzahl 

hoch GB 5/Amt 50 und 

Amt 51; GLB 

 Sicherung und barriere-

freier Ausbau des Frauen-

hauses 

hoch GB 5 

 Evaluierung des Bedarfes 

zur Errichtung einer Män-

nerwohnung bzw. hinsicht-

lich der Etablierung einer 

Zufluchtsstelle für Jungen 

mittel GLB über Netz-

werke 

 Arbeitsgruppen und Ver-

netzungstreffen zu ein-

schlägigen Themen 

hoch GB 5; GLB 
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   Fortbildungen und Schu-

lungen zu einschlägigen 

Themen durch entspre-

chendes Fachpersonal 

hoch GB 5; GLB über 

Netzwerke 

 Unterstützung von Opfer-

schutzgruppen 

hoch GB 5 

 weitere Vernetzung der 

Vielzahl von thematisch 

einschlägigen Institutionen 

und Anlaufstellen 

hoch GLB  

(federführend) 

 verstärktes Aufgreifen des 

Themenfeldes in der Öf-

fentlichkeit, u. a. durch Ak-

tionen, Fachveranstaltun-

gen sowie Aktionstagen; 

Bereitstellung von Infoma-

terial etc. (z. B. Themen-

jahr 2014 „Gewalt gegen 

Menschen kennt (k)eine 

Grenze?!“) 

hoch GB 5; GLB 

 Etablierung einer Betreu-

ungsmöglichkeit für über-

griffige Jungen und männ-

liche Heranwachsende, die 

durch den Kinder- und Ju-

gendnotdienst nicht lang-

fristig betreubar sind bzw. 

die in andere Wohnformen 

der Jugendhilfe nicht auf-

genommen werden kön-

nen 

hoch GB 5/Amt 51 

Artikel 26 - Mobilität und Verkehr 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass Mobilität und Zugang zu Verkehrsmitteln grundlegende 
Bedingungen für Frauen und Männer darstellen, um viele ihrer Rechte, Aufgaben und Aktivitäten wahrnehmen zu 
können, wozu auch der Zugang zu Arbeit, Bildung, Kultur und wichtigen Dienstleistungen zählt. Außerdem anerkennt 
die/der Unterzeichner/-in, dass die Nachhaltigkeit und der Erfolg einer Gemeinde oder Region in wesentlichem Aus-
maß von der Entwicklung einer effizienten, qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur und öffentlicher Ver-
kehrsmittel abhängt. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt darüber hinaus, dass Frauen und Männer in der Praxis oft 
unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungsarten von Mobilität und Verkehrsmitteln aufweisen, was sich aus Fak-
toren wie Einkommen, Betreuungsaufgaben oder Arbeitszeiten ergibt, und dass Frauen öffentliche Verkehrsmit-
tel tendenziell intensiver nutzen als Männer. 

(3) Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/-in, 

a. die entsprechenden Mobilitätsbedürfnisse und Nutzungsarten von Frauen und Männern aus städtischen 

wie ländlichen Kommunen zu berücksichtigen, 

b. sicherzustellen, dass die den Bürgerinnen und Bürgern im Hoheitsgebiet des Unterzeichners/der Unter-

zeichnerin zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel dazu beitragen, besondere wie gemeinsame Bedürf-

nisse von Frauen und Männern abzudecken und echte Gleichstellung von Frauen und Männern auf loka-

ler Ebene zu erreichen. 

(4) Darüber hinaus verpflichtet sich die/der Unterzeichner/-in, die allmähliche Verbesserung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel in bzw. für das Hoheitsgebiet einschließlich intermodaler Verbindungen zu fördern, um so die beson-

deren wie gemeinsamen Bedürfnisse von Frauen und Männern im Hinblick auf zuverlässige, leistbare, sichere und 

leicht zugängliche Verkehrsmittel abzudecken und zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen. 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

berücksichtigt die 

unterschiedlichen 

Mobilitätsmuster von 

Frauen und Männern in 

der Verkehrsplanung. 

 gendergerechte Erhe-

bung und Auswertung 

des Modal Split 

 Auswertung der regel-

mäßigen Mitarbeiterbe-

fragungen zum Mobili-

tätsverhalten unter ge-

schlechterdifferenzierten 

Aspekten 

 Auswertung des regel-

mäßig erstellten Kun-

denbarometers der 

Dresdner Verkehrsbe-

triebe (DVB) nach ge-

schlechterdifferenzierten 

Aspekten 

 systematische Berücksich-

tigung geschlechterdiffe-

renzierter Interes-

sen/Gender Mainstrea-

ming bei der Erstellung von 

Plänen (VEP), Konzepten 

(INSEK) und Berichten  

(z. B. Abschlussbericht 

„Dresdner Debatte“) 

sehr 

hoch 

GB 6/Amt 61 und 

Amt 66; GB 7/Amt 

86 

 Erhalt und Intensivierung 

der Einbindung des Gen-

derthemas in den Aufga-

benbereich des verwal-

tungsinternen Mobilitäts-

teams 

sehr 

hoch 

GB 6/Amt 61 

Die Stadt Dresden 

ermöglicht eine ge-

schlechtergerechte 

Zugänglichkeit und 

Nutzung öffentlicher 

Räume (Straßen, Plätze, 

Parks etc.) und Bauten. 

Berücksichtigung finden 

auch Mehrfachdiskri-

minierungen. 

 Verankerung von Gender 

Mainstreaming in Be-

bauungsplänen der 

Stadtplanung 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten und Partizipa-

tionsprozesse zur Nut-

zung und Gestaltung öf-

fentlichen Raumes 

 Erhalt von bestehenden 

bzw. Durchführung weite-

rer Pilotprojekte(-n) zum 

Thema Sozialraumanalyse 

(auch) unter geschlechter-

differenzierten und -

spezifischen Aspekten  

(z. B. Handlungskonzept 

Soziale Stadt Prohlis/Am 

Koitschgraben) 

mittel GB 6/Amt 61 

 Beachtung bei der Fort-

schreibung des Aktions-

planes zur Umsetzung der 

UN-BRK 

hoch GB 6/Amt 61 

Die Stadt Dresden setzt 

Rahmenbedingungen, 

damit sich Frauen und 

Männer im öffentlichen 

Raum frei und sicher 

bewegen können. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten und Partizipa-

tionsprozesse zur Nut-

zung und Gestaltung öf-

fentlichen Raumes 

 Auswertung des regel-

mäßig erstellten DVB-

Kundenbarometers nach 

geschlechterdifferenzier-

ten Aspekten 

 standardmäßige Berück-

sichtigung geschlechterdif-

ferenzierter Belange hin-

sichtlich Sicherheit, Ein-

sehbarkeit, Orientierung 

und Beleuchtung zur Ver-

meidung u. a. von Angst-

räumen in sämtlichen Plä-

nen für den öffentlichen 

Raum 

hoch GB 6/Amt 61 und 

Amt 66; GB 7/Amt 

67 

 standardmäßige Berück-

sichtigung der Ergebnisse 

der geschlecherdifferen-

zierten Auswertung des 

DVB-Kundenbarometers 

hinsichtlich der Gestaltung 

der lokalen Umwelt (z. B. 

des Umfelds von Warte-

häuschen, der Sicherheit 

im Öffentlichen Personen-

nahverkehr - ÖPNV) 

hoch GB 6/Amt 61; 

GB 7/Amt 67 und 

Amt 86 
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Artikel 27 - Wirtschaftliche Entwicklung 

(1) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass eine ausgewogene und nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung ein wesentliches Merkmal jeder erfolgreichen Gemeinde oder Region darstellt und die eigenen Aktivitä-
ten und Dienstleistungen auf diesem Gebiet beträchtlich zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern beitragen können. 

(2) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt die Notwendigkeit, die weibliche Beschäftigungsquote und -

qualität zu erhöhen, sowie auch, dass das Armutsrisiko im Zusammenhang mit Langzeitarbeitslosigkeit und un-

bezahlter Arbeit für Frauen besonders hoch ist. 

(3) Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, hinsichtlich der Aktivitäten und Dienstleistungen auf dem 

Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung die Bedürfnisse und Interessen von Frauen und Männern sowie die Chancen 

zur Förderung der Gleichstellung umfassend zu berücksichtigen und entsprechende Handlungen zu setzen, 

z. B.: 

 

 Unterstützung von Unternehmerinnen, 

 Sicherstellen, dass finanzielle und sonstige Formen der Unternehmensförderung auch die Gleichstellung der Geschlech-

ter unterstützen, 

 Ermutigung weiblicher bzw. männlicher Auszubildender, Qualifikationen in Berufen anzustreben und zu erreichen, die 

traditionell als „männlich“ bzw. umgekehrt als „weiblich“ gelten, 

 Ermutigung von Arbeitgeberinnen und -gebern, weibliche und männliche Lehrlinge und Auszubildende mit Fähigkeiten, 

Qualifikationen und Profilen einzustellen, die traditionell als „männlich“ bzw. umgekehrt als „weiblich“ gelten. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung 

Die Stadt Dresden 

schafft ein Umfeld, das 

gleiche Zugangschancen 

von Frauen und Män-

nern zum Arbeitsmarkt 

und die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie 

fördert, unabhängig 

ihrer Herkunft und ihres 

Alters. 

 

Die Stadt Dresden 

engagiert sich beson-

ders für alleinerziehen-

de Mütter und Väter. 

 weiterhin Erfüllung des 

Rechtsanspruches auf 

Kitaplätze im Alter von  

1 - 3 Jahren 

 Anzahl der Hortplätze in 

Relation zur Anzahl der 

Kinder im betreuungs-

pflichtigen Alter 

 gezielte Information von 

alleinerziehenden Frau-

en und Männern 

 Förderung der beruflichen 

Chancengleichheit von 

Frauen und Männern 

durch Abstimmung hin-

sichtlich (flexibler) Öff-

nungszeiten durch be-

darfsgerechte und flexible 

Bereitstellung von Kinder-

tagesbetreuungsplätzen 

mit bedarfsgerechten Öff-

nungszeiten 

sehr 

hoch 

GB 5/EB Kita 

 Erhalt der Angebote hin-

sichtlich sozialer Infra-

struktur für Kinder und Ju-

gendliche 

hoch GB 5/Amt 51 

 Unterstützung des Allein-

erziehenden Netzwerks 

Dresden 

hoch GB 5/Amt 50, Amt 

51 und EB Kita; 

GLB 

Die Stadt Dresden 

ermöglicht Männern 

und Frauen gleichen 

Zugang zur Ausbil-

dungs- und Beschäfti-

gungsförderung. 

 

Die Stadt Dresden prüft 

und ermöglicht Teilzeit-

ausbildung für Frauen 

und Männer mit Kin-

dern. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten (z. B. Frauen-

förderplan) 

 Teilnahme an Führungs-

kräfteworkshops, bspw. 

des Jobcenters 

 Feedbacks (z. B. Checklis-

te zur Gestaltung alters-

gerechter Arbeitsbedin-

gungen) 

 Verankerung von Gender 

Mainstreaming in sämtli-

chen einschlägigen Pro-

grammen und Richtlinien 

sehr 

hoch 

alle GBs 

 Weiterführung von Info-

veranstaltungen und An-

geboten der Jobcenter-

Beauftragten für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt 

(BCA) (z. B. für Alleinerzie-

hende) 

sehr 

hoch 

GB 5/ 

Jobcenter (JC) 
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  Zusammenarbeit mit 

Industrie- und Handels-

kammer (IHK), Hand-

werkskammer (HWK) 

und Ausbildungsträgern 

bzw. -einrichtungen 

 Beibehaltung von Beratun-

gen in der Arbeitsvermitt-

lung für Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber 

hoch GB 5/JC 

 Neuauflage der Broschüre 

„Beratungsangebote für 

Männer und Frauen“ 

mittel GB 5/JC; GLB 

Die Stadt Dresden setzt 

sich für eine eigenstän-

dige Existenzsicherung 

von Frauen und Män-

nern sowie das Schlie-

ßen der Lohnlücke ein. 

 geschlechterdifferenzier-

te Daten zu Einkom-

mensunterschieden zwi-

schen Frauen und Män-

nern 

 Statistiken/Evaluations-

studien zu weiblich ge-

führten Unternehmen 

 Statistiken und Evalua-

tionsstudien zu Frauen-

anteilen in Leitungsposi-

tionen 

 periodische öffentlich-

keitswirksame Veranstal-

tungen zum „Equal Pay 

Day“ 

hoch GLB und über 

Netzwerke 

 verstärkte und systemati-

sche Unterstützung von 

Unternehmerinnen (Grün-

dung und Nachfolge) durch 

das Amt für Wirtschafts-

förderung sowie weiterer 

Institutionen 

sehr 

hoch 

GB 7/Amt 80 

 verstärkter kommunaler 

Einsatz (Sensibilisierungs-

maßnahmen) für die wei-

tere Erhöhung des Frauen-

anteils in Führungspositio-

nen der Wirtschaft 

sehr 

hoch 

GB 7/Amt 80 

 Fortführung des Unter-

nehmerinnenstammtisches 

sehr 

hoch 

GB 7/Amt 80 
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